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Satzung MTSV Selsingen e.V. 

 

Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen 
Form verzichtet. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung 

der männlichen Form als geschlechtsunabhängig zu verstehen ist. 
 

 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
a) Der Verein führt den Namen: 
 
 „Männer Turn- und Sportverein Selsingen e. V. (MTSV Selsingen)“ 
 

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Tostedt unter dem Registerblatt VR 
15001 eingetragen. 

 
b) Der Verein wurde am 12.12.1909 in Selsingen gegründet und hat seinen Sitz in 

Selsingen. 
 
c) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
 
d) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
e) Der Verein ist über den Kreissportbund Rotenburg (Wümme) Mitglied des Lan-
 dessportbundes Niedersachsen mit dessen Gliederungen sowie in den für die im 
 Verein betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbänden.  
 
 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
a) Zweck des Vereins ist die Förderung des Amateursports in seiner Gesamtheit. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Förderung sportlicher Übun-
gen und Leistungen. 

 
b) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S. des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
c) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
d) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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e) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
f) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aus-

lagen. Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand 
(pauschale) Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unan-
gemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielset-
zung des Vereins. 

 
 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  
 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den 
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. Für Minderjäh-
rige ist die Zustimmungserklärung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.  
 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 
 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
 
b) durch freiwilligen Austritt, 
 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verein. Er ist 
nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat zulässig. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mit-
gliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung 
des Beitrags im Rückstand ist. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen 
gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden. Über einen eventuellen Widerspruch entscheidet der Ehrenrat. 
 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 
dessen Fälligkeit werden vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen. 
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§ 6 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind 
 
a) die Mitgliederversammlung, 
 
b) der Vorstand gem. § 12, 
 
c) der erweiterte Vorstand (Sportausschuss mit den Fachwarten) und 
 
d) der Ehrenrat. 
 
 
 
§ 7 Die Mitgliederversammlung 
 
In der Mitgliederversammlung ist jedes anwesende Mitglied ab dem vollendeten 16. 
Lebensjahr stimmberechtigt. In die Vereinsorgane können alle volljährigen und vollge-
schäftsfähigen Mitglieder des Vereins gewählt werden. Die Mitgliederversammlung ist 
insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, 
 
b) Entlastung des Vorstandes, 
 
c) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages, 
 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 
 
e) Wahl von mindestens 2 Kassenprüfern (möglichst alternierend), 
 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
 
g) Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, 
 
h) Bestätigung der Spartenleiter und Fachwarte,  
 
i) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
   Vereins 
 
 
 
§ 8 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriftliche 
Benachrichtigung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung 
setzt der Vorstand fest. 
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§ 9 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein Vorstands-
mitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll wird vom 
Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter ei-
nen Protokollführer. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstim-
mung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. Die Mitgliederver-
sammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Jede ord-
nungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemei-
nen mit einfacher Mehrheit der abgebebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereins-
zweckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, 
zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. Für die Wahlen gilt 
Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, die die 
beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es 
soll folgende Feststellungen enthalten:  
 
a) Ort und Zeit der Versammlung,  
 
b) die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers,  
 
c) die Zahl der erschienenen Mitglieder,  
 
d) die Tagesordnung,  
 
e) die einzelnen Abstimmungsergebnisse und  
 
f) die Art der Abstimmung.  
 
 
 
§ 10 Anträge zur Mitgliederversammlung 
 
Anträge zur Tagesordnung sind eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Ver-
einsvorstand schriftlich einzureichen. Satzungsänderungen, die Auflösung des Ver-
eins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlos-
sen werden, wenn dieses den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden 
ist. 
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§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder ab dem vollendeten 16. Le-
bensjahr schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt 
wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 7 bis 10 entspre-
chend. 
 
 
 
§ 12 Der Vorstand 
 
Der geschäftsführende Vorstand i. S. des § 26 BGB besteht aus 
 
a) dem 1. Vorsitzenden, 
 
b) dem 2. Vorsitzenden, 
 
c) dem Schriftführer und 
 
d) dem Kassenwart. 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vor-
standes gemeinschaftlich vertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in ei-
ner Person ist unzulässig. 
 
 
§ 13 Amtsdauer des Vorstands 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom 
Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während 
der Amtsperiode aus, so wählt der Gesamtvorstand ein Ersatzmitglied (aus den Rei-
hen der Vereinsmitglieder) für die Dauer bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 
 
 
 
§ 14 Beschlussfassung des Vorstands 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich oder fernmündlich einberufen 
werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mit-
teilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes anwesend sind. 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 
Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sit-
zungsleiter zu unterschreiben. 
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§ 15 Regelung für Kassenführung 
 
Auf Antrag des Vorstandes kann  
 
a) die Mitgliederversammlung den Kassenwart jeweils für die Dauer einer Wahlperio- 

de ermächtigen, Rechnungen bis zum zehnfachen Betrag eines Jahresbeitrages für 
erwachsene, aktive Mitglieder zu bezahlen sowie regelmäßig wiederkehrende Aus-
gaben in unbegrenzter Höhe, wie z. B. Beiträge an die Verbände, ohne die Aner-
kennung des 1. bzw. 2. Vorsitzenden zu leisten. 

 
b) die Mitgliederversammlung einzelnen Abteilungen jeweils für die Dauer einer Wahl-

periode die Führung einer eigenen Kasse zugestehen. Zeichnungsberechtigt für 
diese Kasse ist der jeweilige Spartenkassenwart mit der Begrenzung gemäß §15 a. 
Im Falle einer getrennten Kassenführung sollen außer dem Spartenleiter auch der 
jeweilige Kassenwart von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. 

 
 
 
§ 16 Kassenprüfung 
 
Die von der Mitgliederversammlung auf jeweils zwei Jahre zu wählenden Kassenprüfer 
(einmalige Wiederwahl ggf. auch nur für ein Jahr ist zulässig) haben gemeinschaftlich 
ins Detail gehende Kassenprüfungen vorzunehmen, über deren Ergebnis sie der Mit-
gliederversammlung berichten. 
 
 
 
§ 17 Der Ehrenrat 
 
Der Ehrenrat besteht aus einem Sprecher und zwei Beisitzern sowie einem Ersatzmit-
glied. Seine Mitglieder dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden und sollen nach 
Möglichkeit über 35 Jahre alt sein. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt.  
 
 
 
§ 18 Geschäftsordnung 
 
Der Verein gibt sich eine Geschäftsordnung, die vom Gesamt-Vorstand mit einfacher 
Mehrheit beschlossen und geändert werden kann. 
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§ 19 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
 
a) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 9 

festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederver-
sammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften 
gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufge-
löst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
b) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Selsingen, die es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke i. S. des Sports zu verwenden 
hat. 

 
 
 
 
 
 
§ 20 Datenschutz im Verein 
 

a) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung 
der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönli-
che und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

 
b) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vor-

liegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
 

-das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 EU-DSGVO 
-das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 EU-DSGVO 
-das Recht auf Löschung nach Artikel 17 EU-DSGVO 
-das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 18 EU-DSGVO 
-das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 EU-DSGVO und 
-das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-DSGVO 

 
c) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Täti-

gen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem 
jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehöhrenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 
besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

 
d) Der Vorstand verpflichtet sich zur besonderen Sorgfalt und Einhaltung der Da-

tenschutzbestimmungen sowie zur Wahrung der Interessen der Vereinsmit-
glieder. 
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Selsingen, den ………………… 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 


